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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 153-2013 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Verantwortlich für die Umsetzung: FB Hauptverwaltung
Budget / Produkt: 30/ 12.60.01 und 55.20.01

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

15.10.2013    

Haupt- und Finanzausschuss 17.10.2013    
Stadtrat 23.10.2013    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
8. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen vom 18.07.2007 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die 8. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger 
(Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 gemäß Anlage1.      
 
  
 
Begründung: 
 
Änderung § 7 Absatz 1 und 2 
Am 06.07.2013 fand nach der Fusion zur gemeinsamen Stadt Bitterfeld-Wolfen erstmals die Wahl zum 
ehrenamtlichen Stadtwehrleiter und dessen Stellvertreter statt. Nach § 33 Absatz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anahlt kann ehrenamtlich Tätigen eine angemessene Aufwandsentschädigung gewährt 
werden. In der bisherigen Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bitterfeld-Wolfen und den folgenden Satzungen zur Änderung 
waren diese Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr nicht berücksichtigt. 
Änderung § 7  Absatz 11 und 12 
Analog den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr soll auch den ehrenamtlich Tätigen in der Wasserwehr, 
auf Grund einer Kostenkalkulation (Anlage 2) für die tatsächlich entstandenen Aufwendungen eines 
Einsatzes, eine pauschale Aufwandsentschädigung gezahlt werden.    
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
Runderlass des Ministerium des Innern vom 17.12.2008 
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 
  
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)?  
 17-2007 Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen 
und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
206-2007 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
105-2008 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
192-2009 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
210-2010 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
331-2010 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
033-2012 6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
007-2013 7. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 18.07.2007 
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 
Landesrecht) 
 

wurde durchgeführt 
ist nicht notwendig 

 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) Untersachkonten: 54210.40013 und 54210.40014 
b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       
c) Betrag in € einmalig:       
d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: 54210.40013 Erhöhung um jährlich 2.400 €; 54210.40014 
Erhöhung nicht eindeutig fixierbar, je nach Schwere und Dauer der Wassergefahr Planansatz 4.000 € 
 
  
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 153-2013 
 
Anlagen: 
Anlage 1: 8. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung)  
Anlage 2: Kostenkalkulation für pauschale Aufwandsentschädigung 
 


